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Allgemeine Bedingungen 

Kinderkleider- und Spielzeugbörse Matzendorf 
 

Kundennummer Kann per Mail angefordert werden. Pro Person wird eine Nummer vergeben. Wird diese 

zwei Jahre nicht verwendet wird sie gelöscht. 

Abgaben Einschreibegebühr Fr. 5.- pro Börse 

10% vom Verkaufserlös gehen an die Frauengemeinschaft 

Auszahlung Die Auszahlung erfolgt jeweils nach der Börse beim Abholen der übrigen Ware. 

Die Abgaben (Fr. 5.- und 10% siehe oben) werden vom Verkaufserlös abgezogen 

Warenannahme Die Zeit wird jeweils bei der Anmeldung oder auf der 

Homepage mitgeteilt. 

Etikette An jedem neu zu beschriftendem Artikel muss eine 

Etikette aus dickem Papier/Karton/Halbkarton von mind. 

5 x 4cm mit einer Schnur befestigt sein. Keine Sicherheits- 

oder Stecknadeln, kein dünner, reissbarer Faden. Kein 

Klebeband auf Bücher! 

 Beschriftung mit Kundennr., Grösse, Preis (ganze Franken) 

Bezeichnung ist fakultativ. 

Diese Vorlage findet sich auch auf unserer Homepage! 

Warenmenge Frühlingsbörse: 2 Ikea Taschen oder 3 Bananenkisten (oder ähnliche Verpackungen) 

Herbstbörse: 3 Ikea Taschen oder 4 Bananenkisten (oder ähnliche Verpackungen) 

Die Verpackungen müssen übersichtlich mit der Kundennummer beschriften sein. 

 

Kleiderbügelware (Röcke und Jacken) vorzugsweise am Bügel, diese müssen auch 

beschriftet sein) 

Schuhe: sauber geputzt!max. 2 Paar Schuhe pro Grösse, paarweise zusammengebunden. 

Spielsachen müssen separat eingepackt sein. Sie müssen vollständig und voll 

funktionstüchtig sein. Kleine zusammengehörende Teile in Plastikbeutel verpacken. 

Welche Artikel werden angenommen, nicht angenommen? Siehe Seite 2  

Haftung Die Frauengemeinschaft Matzendorf lehnt jede Haftung bei nicht angeschriebener, 

verlorener oder defekter Ware ab, ebenso für Gegenstände, welche nicht mehr den 

aktuellen Sicherheitsstandards entsprechen oder deren Verwendungszweck abgelaufen 

ist ( beispielweise Autositze oder andere sicherheitsrelevante Produkte) 

 Nicht abgeholte Ware und Auszahlungen verfallen zu Gunsten der Börse. Es wird nichts 

mehr bei uns aufbewahrt. 

 

Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Verkauf und Einkauf und danken für die Zusammenarbeit. 

Frauengemeinschaft Matzendorf 



Allgemeine Bedingungen Kinderkleider- und Spielzeugbörse Matzendorf.docx /Januar 2025 Seite 2 von 2 

 

Folgende Artikel werden angenommen: 

 Saubere, gut erhaltene, saisongerechte und modische Kinderkleider bis max.Grösse 176/ Grösse S 

 Saisonale Schuhe 

 Gut erhaltenes Baby- und Kinderspielzeug 

 Kinderbücher, DVD, CD 

 Buggy, Kinderwagen, Sitzli, Laufgitter, Babybadewanne usw. 

 Babyschlafsäcke, ZEWI-Decken 

 Sonstige Babyartikel 

 Taschen, Rucksäcke, Schulsäcke 

 Sportartikel 

 Fahrzeuge 

Zusätzlich Herbstbörse  Zusätzlich Frühlingsbörse 

 Wintersportgeräte   Spielzeug für Draussen 

 Skihosen, Winterjacken   Sonnenhüte 

 Kappen, Handschuhe, Schals 

 Fasnachtskleider 

 

Nicht angenommen werden: 

 Videos   Duvets, Kissen, Bettbezüge 

 Gürtel, Hosenträger   Grosse Möbel (Inserate möglich!) 

 Plüschtiere   Schoppen, Nuggis, Milchpumpen 

 Unterwäsche, Socken, Strumpfhosen. (Bodys erlaubt)  Umstandsmode 

 Nuschi, Frotteewäsche   

 Ausgetragene, schmutzige, beschädigte Ware 

 

Die Ware wird kontrolliert. Wir behalten uns die Aussortierung unverkäuflicher oder nicht unseren 

Bedingungen entsprechend beschrifteter Ware vor. 

 

 

 

  


